
 

8. Änderungssatzung 
der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für 

die Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege  
der Stadt Pulsnitz 

(Elternbeitragssatzung) 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), der 
§§ 2 und 9 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) sowie des 
Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
(SächsKitaG), alle in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Pulsnitz 
in seiner Sitzung am 12.09.2024 folgende 8. Änderungssatzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung vom Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 
Betreuung in den Kindertagesstätten und der Kindertagespflege der Stadt Pulsnitz wird 
wie folgt geändert: 
 

1. § 6 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 
Wird der monatliche Elternbeitrag zwei aufeinander folgende Male nicht 
entrichtet, kann der Träger nach Mahnung und angemessener Fristsetzung den 
Platz für das Kind kündigen. Durch die freien Träger können abweichende 
Regelungen getroffen werden. 

 
2. Absatz 1 der Anlage zu § 5 der Elternbeitragssatzung wird wie folgt gefasst: 

 
  



 

Elternbeiträge 
 

(1) Gebühren pro Monat  
 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die 8. Änderungssatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
Pulsnitz, den 12.09.2024 
 
 
 
Barbara Lüke 
Bürgermeisterin   -Siegel- 
 


